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Artikel 1
Versicherte Sachen

1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
1.1 Anlagen und Geräte der Informations-, Kommunikations-, Me-

dizintechnik,
1.2 sonstigen elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und

Geräte.
2. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind
2.1 Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informatio-

nen) nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht auswechsel-
bar sind (z. B. Festplatten jeder Art);

2.2 Daten (maschinenlesbare Informationen) nur versichert, wenn
sie für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig
sind (System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder da-
mit gleichzusetzende Daten).

3. Nicht versichert sind
3.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-

mittel, z.B. Entwicklerflüssigkeiten, Reagenzien, Toner, Kühl-
und Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild- und Tonträger, Fo-
lienkombinationen, präparierte Papiere, Schriftbildträger, Ra-
sterscheiben, Pipetten, Wechselküvetten, Reagenzgefäße;

3.2 Werkzeuge aller Art, z.B. Bohrer, Fräser;
3.3 sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten

Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden
müssen, z.B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht wiederaufladba-
re Batterien, Filtermassen und -einsätze.

Artikel 2
Versicherte Schäden und Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an
versicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder
dessen Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Er-
eignisse und bei Abhandenkommen versicherter Sachen
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub.
Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstö-
rungen (Sachschäden), insbesondere durch

1.1 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit;
1.2 Überspannung, Induktion, Kurzschluss;

1.3 Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion (einschließlich
der Schäden durch Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder
Abhandenkommen bei diesen Ereignissen);

1.4 Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
1.5 Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
1.6 höhere Gewalt;
1.7 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.
2. Entschädigung für elektronische Bauelemente ( Bauteile) der

versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (
im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder
auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet.

3. Entschädigung für versicherte Daten (Artikel 1 Pkt. 2.2) wird
nur geleistet, wenn der Verlust oder die Veränderung der
Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens
an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten
gespeichert waren.

4. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versiche-
rer Entschädigung für Röhren (z.B. Bildröhren, Hochfrequenz-
leistungsröhren, Röntgenröhren, Laserröhren) und Zwischen-
bildträger (z.B. Selentrommeln) nur bei Schäden durch

4.1 Brand, Blitzschlag, Explosion und nur, soweit diese Gefahren
durch eine Feuerversicherung gedeckt werden können;

4.2 Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und nur, soweit diese
Gefahren durch eine Einbruchdiebstahlversicherung gedeckt
werden können;

4.3 Leitungswasser und nur, soweit diese Gefahr durch eine Lei-
tungswasserversicherung gedeckt werden kann. Pkt. 5 und 7
bleiben unberührt.

5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden

5.1 durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Re-
präsentanten;

5.2 durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere Unruhen;
5.3 durch Kernenergie;
5.4 die während der Dauer von Erdbeben als deren Folge entste-

hen;
5.5 durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeiti-

ge Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.
Pkt. 2 bleibt unberührt.

6. Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen gemäß
Pkt. 5.2 bis 5.4 nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser
Ursachen zurückzuführen ist.

7. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen außerdem keine Entschädigung für Schäden, für die ein
Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunterneh-
mer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versi-
cherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der
Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden einzutreten
hat und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versiche-
rungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.
§ 67 VersVG gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsneh-
mer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisun-
gen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls
gerichtlich geltend zu machen.
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Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versiche-
rungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz
leistet.

Artikel 3
Versicherungsort

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Betriebsgrundstücke.

2. Versicherungsschutz besteht auch, während die versicherten
Sachen innerhalb des Versicherungsortes transportiert oder
bewegt werden.

Artikel 4
Versicherungssumme; Versicherungswert

1. Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

1.1 Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versi-
cherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Be-
zugskosten (z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und
Montage).

1.2 Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt,
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

1.3 Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten, dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.

1.4 Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend,
die notwendig waren, um die Sache herzustellen, zuzüglich
der Handelsspanne und der Bezugskosten; dieser Betrag ist
entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu
erhöhen.

1.5 Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt.

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert, so gilt bei Eintritt des Versicherungsfalles Artikel 9
Pkt. 12. (Unterversicherung).

Artikel 5
Angleichung der Versicherungssummen

1. Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für
die versicherte Sache während der Dauer des Versicherungs-
vertrages dem jeweils gültigen Versicherungswert gemäß Arti-
kel 4 Pkt. 1 anpassen.

2. Unbeschadet der Regelung von Pkt. 1 kann der Versicherer
die Versicherungssumme für die versicherte Sache entspre-
chend vermindern oder erhöhen, wenn sich der Versiche-
rungswert gegenüber der letzten Festsetzung der Versiche-
rungssumme um mehr als 5 Prozent geändert hat. Die Ände-
rung wird zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirk-
sam.
Der Versicherungsnehmer kann die ihm mitgeteilte Verände-
rung innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über
die geänderte Versicherungssumme durch schriftliche Erklä-
rung mit Wirkung für den Zeitpunkt aufheben, in dem sie
wirksam werden sollte.

3. Ändert sich der Versicherungswert der versicherten Sache
durch Verminderung oder Erweiterung ihres Anlagenumfangs,
so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungs-
nehmer die Versicherungssumme entsprechend vermindern
oder erhöhen.

4. Artikel 4 Pkt. 2. (Unterversicherung) und § 51 Abs. 1 VersVG
(Überversicherung) bleiben unberührt.

Artikel 6
Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und Gefahrerhöhung

1. Bei Abschluss des Vertrages hat der Versicherungsnehmer
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen.
Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Ver-
sicherer nach Maßgabe der §§ 16 - 21 VersVG vom Vertrag
zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versicherungs-
vertrag nach § 22 VersVG anfechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Ein-
willigung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder gestatten.
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm
bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und
zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt.
Im übrigen gelten die §§ 23 - 30 VersVG. Danach kann der
Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei
sein.

Artikel 7
Prämie; Beginn und Ende der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei
Aushändigung des Versicherungsscheines oder im Fall des
Vertragsabschlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VersVG nach
Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am Er-
sten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr be-
ginnt. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prä-
mie oder der ersten Rate der ersten Prämie ergeben sich aus
§ 38 VersVG in Verbindung mit Pkt. 3; im übrigen gilt § 39
VersVG.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder soweit eine
Entschädigung fällig wird.

3. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten
Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Betriebsfertigkeit der Sache ,
und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später
aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich gezahlt wird. Soll
die Haftung des Versicherers vor Betriebsfertigkeit beginnen,
bedarf es einer besonderen Vereinbarung. Ist dem Versiche-
rungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haftung.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und - soweit vorgesehen - nach beendetem Probebe-
trieb entweder am Versicherungsort zur Arbeitsaufnahme be-
reit ist oder sich dort bereits in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht, dies gilt auch während eines Transportes
der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

4. Die Haftung des Versicherers endet mit dem vereinbarten
Zeitpunkt. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger
Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht
spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wer-
den.

5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit
oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es
von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie
oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen (z.B. §§ 40, 68 VersVG).
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Artikel 8
Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Sachen eine andere, jedoch technisch vergleichbare
Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung bis zum Abschluss des neuen
Versicherungsvertrages bzw. bis zur Beendigung der Vertragsver-
handlungen, längstens jedoch für die Dauer von drei Monaten. Die
vorläufige Deckung entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn die Prämie
nach Aufforderung nicht in der vom Versicherer festgesetzten Frist
gezahlt wird.

Artikel 9
Entschädigungsberechnung; Unterversicherung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung nach seiner Wahl ent-
weder durch Naturalersatz (Pkt. 2) oder durch Geldersatz
(Pkt. 3 und 4).
Lehnt der Versicherungsnehmer Entschädigung durch Natural-
ersatz (Pkt. 2) ab, so leistet der Versicherer Geldersatz (Pkt. 3
und 4).

2. Naturalersatz bedeutet
2.1 bei beschädigten Sachen deren Wiederherstellung im Auftrag

des Versicherers;
2.2 bei zerstörten oder abhanden gekommenen (Artikel 2 Pkt. 1)

Sachen die Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und
Güte durch den Versicherer.
Ausgewechselte Teile oder Sachen (Altmaterial) gehen in das
Eigentum des Versicherers über.

3. Geldersatz bedeutet
3.1 im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wieder-

herstellung der beschädigten Sache am Schadentag notwen-
digen Kosten;

3.2 im Fall eines Totalschadens die Zahlung des Betrages gemäß
Artikel 4 Pkt. 1..
Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der Reste (To-
talschaden) wird angerechnet.

4. Abweichend von Pkt. 3 ist die Entschädigungsleistung durch
Geldersatz auf den Zeitwert (Pkt. 6) begrenzt, wenn

4.1 die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung
(Totalschaden) unterbleibt

4.2 oder für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Er-
satzteile nicht mehr zu beziehen sind.

5. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederherstel-
lung des früheren betriebsfähigen Zustands der versicherten
Sache (zuzüglich des Wertes des Altmaterials) niedriger sind
als der Versicherungswert gemäß Artikel 4 Pkt. 1. Andernfalls
liegt ein Totalschaden vor.

6. Zeitwert ist der Versicherungswert gemäß Artikel 4 Pkt. 1 un-
ter Berücksichtigung eines Abzugs entsprechend dem techni-
schen Zustand der Sache unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles, insbesondere für Alter und Abnutzung.

7. Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert (Pkt. 6) übersteigt,
nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten oder
Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekomme-
nen (Artikel 2 Pkt. 1) Sachen verwenden wird.

8. Ersetzt werden auch notwendige zusätzliche Kosten für
8.1 Teile gemäß Artikel 1 Pkt. 3, jedoch unter Abzug einer Wert-

verbesserung und nur, wenn diese zur Wiederherstellung der
Sache beschädigt oder zerstört oder deshalb erneuert werden
müssen;

8.2 Eil- und Expressfracht;

8.3 Überstunden, sowie Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten.
9. Soweit dies vereinbart ist, werden auch notwendige
9.1 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

(soweit diese Kosten nicht Wiederherstellungskosten sind);
9.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;
9.3 Bewegungs- und Schutzkosten;
9.4 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer und Stemmarbeiten;
9.5 Kosten für Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereit-

stellung eines Provisoriums;
9.6 Kosten für Luftfracht

ersetzt.
10. Für versicherte Daten (Artikel 1 Pkt. 2.2.) leistet der Versiche-

rer Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für deren
Wiederbeschaffung; Pkt. 1 bis 9 und 11 bis 13 bleiben unbe-
rührt.

11. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
11.1 Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der Schaden

nicht eingetreten wäre (z.B. Wartung);
11.2 zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich

eines Versicherungsfalles Änderungen oder Verbesserungen
vorgenommen werden;

11.3 Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungssumme
nicht enthalten sind;

11.4 Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederher-
stellung;

11.5 Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen,
Schadenersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall versi-
cherter Sachen.

12. Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die Versicherungssum-
me für die versicherte Sache niedriger als der für diesen
Zeitpunkt zu ermittelnde Versicherungswert (Unterversiche-
rung), so wird nur der Teil des gemäß Pkt. 3 bis 8, 10 und 11
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag
verhält wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert.

13. Ist ein Versicherungswert gemäß Artikel 4 Pkt. 1.1. bis 1.5.
vereinbart, so ist die Grenze der Entschädigung die Versiche-
rungssumme.

Artikel 9 a
Überversicherung; Doppelversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicher-
ten Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch der Versicherer nach Maßgabe des § 51
VersVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und der
Prämie verlangen.

2. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60
VersVG.

Artikel 10
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungs-

falles
1.1 den Schaden dem Versicherer unverzüglich schriftlich - dar-

über hinaus nach Möglichkeit auch fernmündlich oder fern-
schriftlich - anzuzeigen;
Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub hat er
darüber hinaus unverzüglich der zuständigen Polizeidienststel-
le anzuzeigen und dort unverzüglich ein Verzeichnis der ab-
handen gekommenen Sachen einzureichen;

1.2 den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er
hat, soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen
einzuholen;

1.3 dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zu-
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mutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht
zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen
schriftlich - zu erteilen und die erforderlichen Belege beizu-
bringen;

1.4 das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer unverändert zu lassen, es sei denn,

1.4.1 die Aufrechterhaltung des Betriebes oder Sicherheitsgründe
erfordern einen Eingriff oder

1.4.2 die Eingriffe mindern voraussichtlich den Schaden oder
1.4.3 der Versicherer hat zugestimmt oder
1.4.4 die Besichtigung hat nicht unverzüglich, spätestens jedoch

innerhalb von drei Arbeitstagen seit Eingang der ersten Scha-
denanzeige, stattgefunden;
der Versicherungsnehmer hat jedoch die beschädigten Teile
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewah-
ren, wenn er aus Gründen gemäß 1.4.1. bis 1.4.4. das Scha-
denbild nicht unverändert lässt.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Ob-
liegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 6
und 62 VersVG von der Entschädigungspflicht frei. Dies gilt
nicht, wenn nur die fernmündliche oder fernschriftliche Anzei-
ge gemäß Pkt. 1.1. unterbleibt.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss we-
der auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die
Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt
die Leistungsfreiheit gemäß Pkt. 2, wenn die Verletzung nicht
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu
beeinträchtigen, und wenn außerdem den Versicherungsneh-
mer kein erhebliches Verschulden trifft.

Artikel 11
Besondere Verwirkungsgründe

1. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig
über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so
gelten die Voraussetzungen von Abs. 1 als bewiesen.

2. Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb
einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht,
nachdem ihn der Versicherer unter Angabe der mit dem
Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt
hat, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Durch ein Sachverständigenverfahren (Artikel 12) wird der Ab-
lauf der Frist für dessen Dauer gehemmt.

3. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VersVG bleibt unbe-
rührt.

Artikel 12
Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt
des Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe des
Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sach-
verständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige
tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruches
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. Der
Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren
auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer
verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
2.1 Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und

kann dann die andere unter Angabe des von ihr benannten
Sachverständigen schriftlich auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige

nicht binnen 2 Wochen nach Empfang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den
Schadenort zuständige Gericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung ist auf die Folge hinzuweisen.

2.2 Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Gericht ernannt.

2.3 Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen be-
nennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner
keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern
angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
3.1 den Umfang der Beschädigungen und Zerstörungen;
3.2 die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung

(Artikel 9 Pkt. 3);
3.3 den Versicherungswert (Artikel 4 Pkt. 1) der beschädigten,

zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen;
3.4 den Zeitwert (Artikel 9 Pkt. 6) in den Fällen gemäß Artikel 9

Pkt. 4;
3.5 den Wert des Altmaterials bzw. der Reste (Artikel 9 Pkt. 3);
3.6 Kosten und Mehrkosten gemäß Artikel 9 Pkt. 8, 10, 11;
3.7 Kosten, die gemäß Artikel 9 Pkt. 9 versichert sind.
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig

ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung bei-
den Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der
Versicherer gemäß Artikel 9 die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers gemäß Artikel 10 Pkt. 1
nicht berührt.

Artikel 13
Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädi-
gung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen
Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der
Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache minde-
stens zu zahlen ist.

2. Der Lauf der Fristen gemäß Pkt. 1 ist gehemmt, solange
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

3. Für die Zahlung des über den Zeitwert (Artikel 9 Pkt.6) hin-
ausgehenden Teils der Entschädigung ist der Zeitpunkt maß-
gebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der
Voraussetzungen von Artikel 9 Pkt. 7 dem Versicherer nach-
gewiesen hat.

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
4.1 solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen;
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4.2 wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Re-
präsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördli-
ches oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet
worden ist, die auch für den Entschädigungsanspruch rechts-
erheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Ver-
fahrens.

5. Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer
sie aus wichtigem Grund verlangt.

Artikel 14
Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen (Artikel 2
Pkt. 1) ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies dem
Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache (Artikel 2 Pkt. 1) zurückerlangt, nachdem
für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so
hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ab-
lauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

Artikel 15
Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch,
dass eine Entschädigung geleistet wird.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versi-
cherer oder der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens
einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen.
Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädigung aus
Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfal-
les unberührt lassen.
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kün-
digung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird,
jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres.

Artikel 16
Schriftliche Form; Zurückweisung von Kündigungen

1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform.
2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam,

ohne dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
so wird die Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht
unverzüglich zurückweist.

Artikel 17
Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände gemäß VersVG.

Artikel 18
Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.


